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Dieses Wasserstraßennetz umfasst die Ge-
wässer zwischen Elbe und Oder (Märki-
sche Wasserstraßen), die Elbe mit einigen
Nebenflüssen von der tschechischen Gren-
ze bis zur Stadtgrenze Hamburgs und die
Oder, soweit sie deutsches Hoheitsgebiet
durchfließt.

Die Flüsse Elbe, Oder, Havel und Spree
bilden das natürliche Rückgrat für die ab
dem 17. Jahrhundert erfolgten ergänzenden
und verbindenden Kanalbauten. Über Jahr-
hunderte ist so zwischen Elbe und Oder aus
Flüssen, Seen und Kanälen ein weit ver-
zweigtes Wasserstraßennetz entstanden,
das entscheidend zum Aufbau und zur wirt-
schaftlichen Entwicklung dieser Region bei-
getragen hat.

Heute kann dieses Wasserstraßennetz ei-
nen Beitrag zur Entwicklung der Region
nicht leisten, da es zum überwiegenden Teil
einem Standard zum Anfang des vorigen
Jahrhunderts entspricht.

Binnenschifffahrt spart Energie, Schiffe
benötigen wegen ihrer besseren Energie-

umwandlung weniger Energie als Bahn
und LKW. Ein Großmotorgüterschiff kann

Ausbau des Bundeswasserstraßennetzes im
Bereich der WSD Ost
Die Bundesrepublik Deutschland ist Eigentümer der großen schiffbaren
Flüsse Deutschlands und der sie verbindenden Schifffahrtskanäle. Es sind
dies insgesamt rd. 6 500 km Binnenwasserstraßen. Betreut werden die Was-
serstraßen von der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (WSV). Diese wird
vom Bundesminister für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen (BMVBW)
geleitet. Die WSV besteht aus sieben Wasser- und Schifffahrtsdirektionen
(WSD). Die größte WSD ist die erst mit der Wiedervereinigung gegrün-
dete WSD Ost mit der Zuständigkeit für ein Wasserstraßennetz von mehr
als 2 400 km schiffbaren Bundeswasserstraßen, etwas mehr als ein Drittel
aller Binnenbundeswasserstraßen (Abb. 1).

Peter Neugebauer

Abb. 1
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mit einer Fahrt die Ladung von 80 LKW
zu je 30 t befördern. Binnenschiffe sind
auch die sichersten Verkehrsträger.

Zukunftsorientierte Verkehrspolitik be-
deutet, Verkehr möglichst zu vermeiden
und für die Bewältigung unumgänglichen
Verkehrs Träger zu fördern, die die Um-
welt am geringsten belasten.

Erst eine Verbesserung des gegenwärti-
gen zurückgebliebenen Standards wird zu
mehr Verkehr auf der Wasserstraße führen.
Nach Fertigstellung der ersten großen Teil-
baumaßnahme, u.a. dem Wasserstraßen-
kreuz Magdeburg, wird sich der Gewinn
für die Umwelt bestätigen. Im Bereich der
WSD Ost ist das Verkehrsprojekt Deutsche
Einheit (VDE) Nr. 17 das herausragende.
Bei seiner Verwirklichung waren auch um-
fangreiche vermessungstechnische Proble-
me zu lösen.

Verkehrsprojekt Deutsche Einheit
(VDE) Nr. 17

Allgemeines
Das VDE 17 sieht den Ausbau der Wasser-
straßenverbindung Hannover - Magdeburg
- Berlin für einen leistungsfähigen, moder-

nen Wirtschaftsverkehr mit Binnenschiffen
vor (Abb. 2). Die heutige Situation ist durch
zahlreiche zu kleine Anlagen und durch
eine Abladetiefenbeschränkung mit daraus
resultierenden verringerten Beladungsmen-
gen für die größeren zugelassenen Binnen-
schiffe (z.B. Europaschiffe nur 50 – 60 %)
geprägt (Abb. 3). Insgesamt müssen 9 An-
lagen (Schleusen und Wehre), rd. 200 km
Strecke und 66 Brücken um-, aus- oder neu
gebaut werden.

Alle Ausbaumaßnahmen werden unter
Berücksichtigung verschiedenster Randbe-
dingungen wie Verkehrsbelange, Umwelt-
belange, Erholungsnutzung, Kultur- und
Stadtraumbewahrung auf der Grundlage
von Umweltverträglichkeitsuntersuchungen

geplant. Die endgültige Art
und Weise des Ausbaus
wird erst im Zuge von Plan-
feststellungsverfahren unter
Beteiligung aller Betroffe-
ner und Interessierter fest-
gelegt.

Um die Bauwerke und
Strecken instand zu setzen
oder durch Neubauten zu
ersetzen, sind auch umfang-
reiche Leistungen des ver-
messungstechnischen Dien-
stes der WSD Ost mit ihrem
nachgeordneten Bereich er-

Abb. 3

Abb. 2
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forderlich. Es fehlten am Anfang geodäti-
sche Grundlagen, vermessungstechnische
bzw. liegenschaftstechnische Grundlagen
waren unvollständig oder entsprachen nicht
dem WSV-Standard.
Dies betraf z.B.:
$ die Instrumenten- und Geräteausstat-

tung,
$ das Lage- und Höhenfestpunktfeld,
$ Geländeaufnahmen für Lagepläne,
$ Gewässervermessungen,
$ bautechnische Vermessungen,
$ das Ordnungssystem (Einteilungslinie

und Ordnungsprofile),
$ Kartenmaterial (Bundeswasserstraßen-

karten – BWK – o.ä.),
$ Unterlagen über die Eigentumsverhält-

nisse an Bundeswasserstraßen und an
zu überplanenden Grundstücken,

$ Unterlagen über Pacht- und Nutzungs-
verhältnisse an Grundstücken der WSV
und an zu überplanenden Grundstük-
ken.

Besondere Schwierigkeiten bereiten auch
die unterschiedlichen amtlichen Höhensys-
teme von Berlin und Brandenburg. Die
Differenz zwischen beiden Höhensystemen
betrug ~ 150 mm. Dies führte bei der Be-
urteilung der Durchfahrtshöhe unter der
Glienicker Brücke, die Berlin und Potsdam
verbindet, zu unklaren Werten.

Um den Aufgaben im Kartenwesen
nachkommen zu können, musste zunächst
die Kartenstelle der WSD Ost eingerichtet
werden. Die Einrichtung wurde 1992 ab-
geschlossen. Seitdem ist es ein Hauptge-
schäft, die Digitale Bundeswasserstraßen-
karte 1:2000 (DBWK 2) herzustellen. Ne-
ben Befliegungen zur Herstellung von Luft-
bildern, zur ökologischen Beweissicherung
und zur Herstellung der BWK 100 (9 Blatt)
müssen mindestens 200 Kartenblätter der
DBWK 2 im Jahr bearbeitet werden.

Im Bereich der Gewässervermessungen
ergeben sich allein aufgrund des Peilkon-
zepts Peilungen für mehr als 300 WaStr-km
pro Jahr. Hinzu kommen zahlreiche Peil-
profilaufnahmen für die Planung von neu-
en Bauwerken.

Im Liegenschaftswesen bestand das
Hauptinteresse der WSD Ost zunächst dar-
in, sich die der WSV gem. Artikel 21 des
Einigungsvertrags gehörenden Liegenschaf-
ten nach den Regeln des Vermögenszuord-
nungsgesetzes zuordnen zu lassen und
Grundbuchanlegungen zu sichern. Diese
Aufgaben sind bis heute aktuell. Heute über-
legt man im Zuge der WSV-Reform, wel-
che Bundeswasserstraßen nicht mehr zum
„Kernnetz“ gehören und daher abgegeben
werden könnten!

Um für Zwecke des Ausbaus Grundstük-
ke zur Verfügung zu stellen, mussten um-
fangreiche Bestandsaufnahmen durchge-
führt werden. Bis heue sind Flurstücke in
das allgemeine Grundvermögen zuzufüh-
ren bzw. aus diesem zu übernehmen. Viel
Grunderwerb ist zu tätigen. Eine arbeitsin-
tensive Besonderheit im Bereich der WSD
Ost stellt die Abwicklung von Inanspruch-
nahmen von Grundstücken Dritter durch
die „Wasserstraße“ aus Zeiten des Deut-
schen Reichs und der DDR ohne bisherige
Bezahlung dar („Rückständiger Grunder-
werb“). Auch die Regelungen der Fische-
rei- und Jagdpachtangelegenheiten werden
die „Liegenschaftler“ noch viele Jahre be-
gleiten.

Maßnahmen im Land Sachsen-
Anhalt
Der Bereich Magdeburg ist im Rahmen des
VDE 17 ein mehrfacher Engpass. Die hier
schon im Bau befindlichen Maßnahmen
sind deshalb auch ein Hauptelement des
VDE 17. Mit dem Bau der Kanalbrücke,
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der Mittellandkanal-Anschlussstrecken und
der Schleuse Hohenwarthe als Abstiegs-
bauwerk in den Elbe-Havel-Kanal wird eine
direkte, vom Elbewasserstand unabhängi-
ge Verbindung von Westen (MLK) über
die Elbe nach Osten geschaffen. Der offizi-
elle Baubeginn des Wasserstraßenkreuzes
Magdeburg erfolgte mit dem 1. Spatenstich
für die Schleuse Rothensee am 19. Juni
1997.

Bereits 1919 gab es erste Entwürfe einer
Verbindung des Mittellandkanals mit dem
Elbe-Havel-Kanal und 1937 begannen die
Bauarbeiten an der Kanalbrücke, 1941 wur-
den diese eingestellt. Fertiggestellt waren
die beiden Widerlager, 3 Bögen der Flut-
brücke und die Strompfeiler. Diese Anla-
gen mussten aufgrund der schlechten Be-
tonqualität abgebrochen werden. Die neue
Brücke ist auf ganzer Länge eine Stahlkon-
struktion. Die Gesamtlänge von rd. 918 m
ist gegliedert in die Vorlandbrücke mit ei-
ner Länge von rd. 691 m sowie die Strom-
brücke mit einer Länge von rd. 227 m. Die
Stützweiten im Vorlandbereich betragen
rd. 42 m, die maximale Spannweite der
Strombrücke beträgt rd. 106 m. Zur Über-
windung des Höhenunterschieds von
18,56 m vom MLK zum EHK war früher
ein Schiffshebewerk vorgesehen und be-
gonnen worden. Nunmehr wird eine Dop-
pelsparschleuse mit 2 Kammern á 190 m
Länge und 12,5 m Breite errichtet. Die Ka-
nalbrücke und die Schleusenanlage Hohen-
warthe sollen im Jahre 2003 fertiggestellt
sein.

Nach Fertigstellung des Wasserstraßen-
kreuzes stellt der EHK die östliche Fortset-
zung des Mittellandkanals – wie schon in
den 30er Jahren geplant – dar. Die geplan-
ten Ausbaumaßnahmen sehen hier vor, die
Wasserspiegelbreite im Kanalquerschnitt
von 35,50 m auf 55 m im Trapezprofil zu

verbreitern. Die Verbreiterung erfolgt nach
Abwägung der Umweltbeeinträchtigungen
möglichst jeweils nur auf einer Seite. Die
Sohle wird von 3,50 m auf 4,0 m vertieft.
Bei Parchau/Ihleburg verläuft der Kanal in
einem zu engen Kurvenradius und wird zur
Gewährleistung des sicheren Schiffsver-
kehrs als Durchstich verlegt. Die als Alt-
arm verbleibende Kurve wird in ein vom
Kanal abgetrenntes Gewässer mit abge-
schrägten Ufern zu einem Feuchtbiotop um-
gewandelt. Die Ausbaumaßnahmen haben
in diesem Abschnitt begonnen, 2006 soll
der Kanalausbau einschließlich dem Neu-
bau von je einer zweiten Schleusenkammer
an den bestehenden Schleusenanlagen bei
Zerben und Wusterwitz beendet sein.

Maßnahmen in den Ländern
Brandenburg/Berlin

Das VDE 17 umfasst die Havel (Untere
Havel-Wasserstraße (UHW)) von der Stadt
Brandenburg bis zur Spreemündung in Ber-
lin-Spandau, die Spree bis zur Schleuse
Charlottenburg und den Westhafenkanal
bis zum Westhafen in Berlin als Haupt
ühren über den Havelkanal zum GrZ Wust-
ermark und über den Teltowkanal (Berlin-
Süd) und die Spree zum Osthafen in Ber-
lin.

Die Havel ist Teil eines traditionellen
Wasserwegs, der seit dem Mittelalter durch
Stauanlagen, Durchstiche, Hochwasser-
schutzanlagen und Meliorationsmaßnah-
men zum Zwecke des intensiven Acker-
baus eine ständige Veränderung erfahren
hat. Sie ist heute weder ein regulierter Ka-
nal noch ein unberührter Wildfluss.

Der Flussabschnitt der UHW, der zum
VDE 17 gehört, ist rd. 50 km lang und ver-
läuft vom Plauer See östlich der Stadt Bran-
denburg bis zum Jungfernsee in Berlin.
Zwei Kanalabschnitte, der Silokanal (SiK)
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in der Stadt Brandenburg und der Sacrow-
Paretzer Kanal (SPK) bei Potsdam verkür-
zen den Verlauf der Havel (Abb. 4).

Der Havelausbau stellt in vielerlei Hin-
sicht das Kernstück des Ausbauvorhabens
VDE 17 in Brandenburg dar. Umwelt,
Raum, Kultur und Technik hier im Zuge
des Ausbaus in Einklang zu bringen, gehört
zu den besonderen Herausforderungen bei
der Planung und Ausführung.

Nach Fertigstellung des VDE 17 ergeben
sich u.a. Veränderungsmöglichkeiten für
den Abschnitt der Havel von der Stadt Bran-
denburg bis zur Mündung in die Elbe, da
die Schifffahrt dort nur noch nachrangige
Bedeutung haben wird. Die Wasser- und
Schifffahrtsverwaltung des Bundes wird im
Rahmen ihrer Zuständigkeit die Renaturie-
rungsbestrebungen der Länder unterstüt-
zen, sie ist jedoch nicht Veranlasser oder
Träger entsprechender Maßnahmen.

Die Kanalabschnitte im Zuge der Unte-
ren Havel-Wasserstraße reichen in ihren
Abmessungen von rd. 50 m Wasserspiegel-
breite und 3,70 m bzw. 3,40 m Wassertie-
fe nicht aus und werden daher in der Regel
im Trapezprofil mit 55 m Breite und 4 m

Tiefe ausgebaut. Die Verbreiterung ist je-
weils an einer Uferseite vorgesehen. Der
Planfeststellungsbeschluss für den Ausbau
des SiK wurde 1999 erlassen, das Planfest-
stellungsverfahren für den Ausbau des SPK
wird z.Zt. durchgeführt.

Noch nicht abgeschlossen sind die Pla-
nungen für die Fluss- und Seenbereiche.

Im Zusammenspiel des Wirkens der
Menschen und den natürlichen Eigenhei-
ten eines ausgeprägten Flachlandflusses ist
eine Kulturlandschaft von ganz besonde-
rem Reiz entstanden, die trotz der mensch-
lichen Einwirkungen durch ihre Naturnä-
he besticht. An diesem positiven Erschei-
nungsbild wird sich auch in Zukunft durch
die geringfügigen Ausbaumaßnahmen
nichts ändern. Auf dem ca. 22 km langen
Abschnitt der Flusshavel werden nur punk-
tuell an vier Stellen Verbreiterungen durch-
geführt. Dies betrifft kurze Abschnitte im
Bereich des Deetzer Knies, am Bullenohr
bei Klein Kreutz und in zwei alten Durch-
stichen am Daumgraben bei Ketzin und dem
Wuster Durchstich. Es werden keine neu-
en Durchstiche geplant, und es erfolgen
auch keine Uferbefestigungen mit Spund-

Abb. 4
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Biotopdarstellung der Unteren Havel-Wasserstrasse
Grundlage: Katasterkarten von 1925 und Neumessungen von 1955/58

dargestellter Betrachtungsraum von UHW km 39,1 bis 42,0

Röhrichtbestand

Schwimmblattvegetation
KEINE AUSSAGE!

Biotope der Sümpfe und Niedermoore

Wälder, Gebüsche und Feldgehölze

Ufer mit Deckwerkausbau

Abb. 5
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Biotopkartierung der Unteren Havel-Wasserstrasse
Auswertung der Befliegung vom 22.08.1991 durch Infrarottechnik

dargestellter Betrachtungsraum von UHW km 39,1 bis 42,0

Abb. 5
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wänden oder Beton. Im Gegenteil – es wer-
den die durch die menschlichen Einwirkun-
gen erfolgten ökologischen Schädigungen
wieder beseitigt. So ist z.B. für den allge-
meinen Betrachter nicht sofort erkennbar,
dass auch an der Havel im Land Branden-
burg wie in Berlin ein Röhrichtrückgang im
Uferbereich erfolgt. Ehemalige Flussteile,
die vom Röhricht geprägt waren, weisen
heute – auch außerhalb der Einflussnahme
durch Schiffswellen – kaum noch Röhricht-
bestände auf (Abb.5). Die Hauptursache
der Röhrichtvertreibung aus dem Wasser
heraus hin zu Restbeständen am Land liegt
in der Gewässerverschmutzung im Rah-
men einer Wirkungskette. Die dem natür-
lichen Uferschutz beraubten Ufer mussten
nach und nach mit Steinschüttungen befe-
stigt werden.

Die in den letzten Jahren erfolgten Maß-
nahmen zur Gewässerreinhaltung ermög-
lichen einen Rückbau dieser unnatürlichen
Befestigung und die Wiederansiedlung des
natürlichen Uferschutzes. Auch die weni-
gen Ausbaubereiche sollen mit Schrägufern
und mit Uferbewuchs gestaltet werden. In
fast allen Seenbereichen und z.T. im Fluss-
bereich sind ausreichende Tiefenverhält-
nisse vorhanden, so dass auch die Sohlen-
vertiefung nur punktuell erfolgen wird. Im
Zuge der weiteren Planung wird angestrebt,
außerhalb der Kanalabschnitte nur eine Fahr-
rinnentiefe von 3,50 m herzustellen. Auch
die Befürchtung, dass von den zukünftig
verkehrenden größeren Schiffseinheiten
mehr Wellenbelastungen ausgehen, ist un-
begründet. Im Rahmen einer Untersuchung
zu den möglichen Auswirkungen des zu
erwartenden Verkehrs auf im Uferbereich
stehende Bauwerke des Kulturraums Pots-
dam/Berlin wurde festgestellt, dass sich bei
Einhaltung der vorgeschriebenen Fahrge-
schwindigkeit Wellenhöhen ergeben wer-

den, wie sie vom heutigen Verkehr erzeugt
werden. Die Einhaltung der Geschwindig-
keit soll ständig überwacht werden.

Es erfolgte auch eine detaillierte, gebäu-
debezogene Untersuchung über sonstige
mögliche Auswirkungen auf den Kultur-
raum. Das Ergebnis der Studie – auch von
der Stiftung Preußische Schlösser und Gär-
ten anerkannt – schließt jedwede Beein-
trächtigung auch durch die geringfügigen
Wasserstandsänderungen aus. Weitere Be-
fürchtungen über Veränderungen im Kul-
turraum haben schon ihren Niederschlag im
Raumordnungsbeschluss der „Gemeinsa-
men Landesplanungsabteilung Berlin/
Brandenburg“ gefunden. Alle Auflagen die-
ses Beschlusses werden im Rahmen der
Planungen zum Wasserstraßenausbau ein-
gehalten.

Befürchtungen zu negativen Auswirkun-
gen sind im wesentlichen dadurch entstan-
den, dass Planungsvarianten nicht als Dis-
kussionsgrundlage, sondern als Ausbau-
vorhaben verstanden wurden. So war z.B.
im Zuge der Voruntersuchungen auch eine
für die Schifffahrt optimale Variante mit
Abgrabungen im Park Babelsberg betrach-
tet worden. Die sich aus den Alternativun-
tersuchungen herauskristallisierende Vor-
zugsvariante wird keine Uferveränderun-
gen enthalten. Im Einklang mit dem Raum-
ordnungsbeschluss wird lediglich eine Ver-
breiterung des Durchstichs zum Griebnitz-
see verfolgt. Die Schifffahrt wird z.T. nur
im Richtungsverkehr erfolgen, die notwen-
digen Liege-/Wartestellen werden jedoch
nicht im Bereich des Kulturraums angeord-
net. Auch werden im Zuge des VDE 17
keine baulichen Veränderungen an der Glie-
nicker Brücke veranlasst.

Alle bisher konkret benannten Befürch-
tungen konnten durch Untersuchungen,
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Stellungnahmen und Gutachten ausgeräumt
werden.

Letztendlich verbleibt eine befürchtete
visuelle Beeinträchtigung durch die zu-
künftig verkehrenden größeren Schiffsein-
heiten. Wahrscheinlich wird der zukünfti-
ge Besucher des Kulturraums auch diese
Schiffe nicht anders empfinden als heuti-
ge Erholungssuchende, die die Schiffe als
belebendes Element erklären.

Eine Teilentlastung könnte die Führung
des Schiffsverkehrs zum Westhafen um
Berlin herum über den Havelkanal bringen.
Auch diese Alternativtrasse wurde unter-
sucht. Unabhängige, von der Berliner Lan-
desverwaltung beauftragte Gutachter, be-
stätigen die Aussagen der Wasser- und
Schifffahrtsverwaltung, dass diese Alterna-
tive mit mehr Eingriffen und Beeinträchti-
gungen verbunden wäre.

Am süd-westlichen Stadtrand von Ber-
lin verzweigt sich im Jungfernsee das VDE
17 in die Trasse Berlin Nord, die über die
Havel, Spree und den Westhafenkanal
(WHK) zum Westhafen führt sowie in die
Trasse Berlin Süd, über die die Häfen am
Teltowkanal (TeK) und der Osthafen ange-
schlossen werden.

An beiden Trassen befinden sich ca. 100
öffentliche und private Häfen und Umschlag-
einrichtungen, ein hohes Potential für die
Verlagerung von Gütertransporten auf die
Wasserstraße.

Einen absoluten Engpass stellt die Schleu-
se Charlottenburg mit einer maximalen
Kammerlänge von 80 m dar, so dass die
den sonstigen Berliner Raum schon heute
anfahrenden Europaschiffe den Westhafen
nicht erreichen können. Seit 1998 laufen
die Baumaßnahmen zum Bau einer neuen
Schleusenanlage nördlich der vorhandenen
Schleuse. Die neue Schleuse wird eine
Kammerlänge von 115 m und einer Breite

von 12,5 m aufweisen, sie soll im Jahre
2002 fertiggestellt sein.

Der Ausbau in Richtung Westhafen wird
derzeit vorrangig vorangetrieben, so sollen
schon 2003 mit der Eröffnung des Wasser-
straßenkreuzes Europaschiffe mit 2,50 m
Tiefgang den Westhafen erreichen können.
In Verbindung mit dem Ausbau des West-
hafens in Berlin zu einem Containerum-
schlagshafen sollen bis 2004 (2005) alle
Brücken, die noch heute eine Durchfahrts-
höhe von unter 4,50 m aufweisen, neuge-
baut oder angehoben sein.

Jahr für Jahr werden auch danach auf der
Grundlage des Programms zur schrittwei-
sen Verbesserung der Schifffahrtsverhält-
nisse Teilverbesserungen und Teilfreiga-
ben erfolgen, um der Güterschifffahrt die
Möglichkeit einzuräumen, ihren Anteil am
Gütertransport zum Nutzen der Umwelt zu
steigern.

Weiterführender Wasserstraßen-
ausbau

Über die HOW erfolgt zum einen die An-
bindung des Berliner Wirtschaftsraums an
den Seehafen Stettin, zum anderen ist die
HOW der nördliche Teil der europäischen
West-Ost-Verbindung. Auch die HOW
wird entsprechend der Wasserstraßenklas-
se Va/Vb ausgebaut, dabei wird die Was-
sertiefe vorerst nur auf 3,0 m erweitert.

Darüber hinaus ist der Bau eines zwei-
ten Schiffshebewerks mit einem größeren
Trog (115 m Länge, 12,5 m Breite, 4,0 m
Tiefe) geplant. Der östliche Teil der HOW,
die Hohensaaten-Friedrichstaler-Wasser-
straße, soll im Hinblick auf den Neubau
eines Hafens in Schwedt für den Verkehr
mit Küstenmotorschiffen ertüchtigt wer-
den.

Die Spree-Oder-Wasserstraße (SOW)
stellt den südlichen Teil der europäischen
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Ost-West-Verbindung dar. Um zukünftig
der Schifffahrt mit Europaschiffen und
Schubverbänden im Richtungsverkehr eine
Abladetiefe von 2,0 m zur Verfügung zu
stellen, werden innerhalb der 85 km langen
Wasserstraße zwischen Seddinsee und Ei-
senhüttenstadt Sohlbaggerungen und Ufer-
befestigungen durchgeführt.

An den Schleusen in Wernsdorf, Kers-
dorf und Fürstenwalde sind Verlängerun-
gen je einer Schleusenkammer geplant.

Neben den großen Binnenwasserstraßen-
verbindungen befinden sich zahlreiche wei-
tere Bundeswasserstraßen im Gebiet der
WSD Ost, die für die jeweilige Region von
erheblicher Bedeutung wegen der Anbin-
dung von Industriestandorten, aber auch in
Hinblick auf die Fahrgast- und Freizeit-
schifffahrt sind. Zweihundertundzehn
(210) kleinere und größere Infrastruktur-
maßnahmen von Uferinstandsetzungen an
der Spree in Berlin bis zum Neubau der
Schleusen Spandau und Lauenburg sind in
den nächsten Jahren an diesen Gewässern
geplant.

Abkürzungsverzeichnis
BMVBW Bundesministerium für Verkehr,

Bau- und Wohnungswesen
BWK Bundeswasserstraßenkarten
DBWK 2 Digitale Bundeswasserstraßen-

karte 1:2 000
EHK Elbe-Havel-Kanal
HOW Hohensaaten-Friedrichstaler-

Wasserstraße
MLK Mittellandkanal
SOW Spree-Oder-Wasserstraße
SiK Sacrow-Paretzer-Kanal
TeK Teltowkanal
UHW untere Havel-Wasserstraße
VDE17 Verkehrsprojekt Deutsche Ein-

heit Nr. 17
WHK Wasserstraßekanal

�

WSD Wasser- und Schifffahrtsdirek-
tion

WSV Wasser- und Schifffahrtsverwal-
tung


